Wien, 30.Mai 2008

 

Ein Verbot des Bettelns mit Kindern allein ist nicht ausreichend 
 

Am 1.Juni 2008 tritt in Wien das Verbot des Bettelns mit Kindern durch eine Novelle des Wiener Landessicherheitsgesetzes in Kraft. Der Runde Tisch zu Kinderhandel, eine Plattform großer nationaler und internationaler Organisationen, macht darauf aufmerksam, dass ein Verbot alleine nicht ausreicht, um Kinderhandel und Ausbeutung zu verhindern, sondern dass es außerdem sozialer Begleitmaßnahmen für die betroffenen Kinder bedarf. Ein Verbot alleine ohne Begleitmaßnahmen könnte sogar dazu führen, Kinderhandel zu verdecken. 

 

Das Kindeswohl muss bei jeder gesetzlichen Maßnahme oberste Priorität haben. Das alleinige Verhängen von Verwaltungsstrafen oder Ersatzfreiheitsstrafen wird dem Problem nicht gerecht! Der Schutz der Kinder und ihrer Rechte muss vor Strafe gehen. Nur die sorgfältige Klärung jedes einzelnen individuellen Falles kann z.B. auch verdeckten Kinderhandel aufdecken. Entsprechende personelle Ressourcen aller relevanten Stellen können Kinderhandel und Ausbeutung eindämmen. 

 

Dazu hat sich Österreich auch in den dementsprechenden internationalen Abkommen, wie der UN-Kinderrechtskonvention und dem Zusatzabkommen zu Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie sowie der Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels verpflichtet. Dazu ist die koordinierte Zusammenarbeit aller Behörden, unter Einbeziehung von NGOs und auf der Basis gesicherter Daten aus allen Bundesländern, notwendig.

 

Allein in Wien hat es in den letzten Jahren über 1.300 Aufgriffe von gehandelten Kindern gegeben, die zum Stehlen, Betteln oder sogar in die Prostitution gezwungen wurden. Es liegt der Verdacht nahe, dass es sich auch beim Betteln mit Kindern um Menschenhandel handeln könnte, z.B. wenn die Verwandten oder Begleitpersonen der Kinder von Menschenhändlern ausgebeutet werden oder die Eltern selbst ihre Kinder dazu zwingen, zu betteln. Unter Kinderhandel versteht man die Anwerbung, Beförderung, Übersendung, Beherbergung oder Aufnahme eines Kindes zum Zwecke der Ausbeutung. 

 

Um ein genaues Bild von der Situation zu bekommen und der Vielschichtigkeit des Problems gerecht zu werden, fordert der Runde Tisch zu Kinderhandel: 

· die Durchführung einer österreichweiten Grundlagenstudie,
· die Erstellung eines bundesweiten Betreuungskonzepts,
· ein koordiniertes Vorgehen zwischen den Bundesländern,
· die Sensibilisierung aller relevanten Stellen und
· ausreichende personelle Ressourcen für die Betreuung betroffener Kinder.
In diesem Zusammenhang weisen die im Runden Tisch vertretenen Organisationen im Anschluss an die jüngste in Wien abgehaltene OSZE Konferenz zu Kinderhandel auch auf die Problematik der Diskriminierung von Kindern aus Romafamilien hin. Der Runde Tisch empfiehlt dazu, sowohl die regionale Zusammenarbeit mit den Nachbarländern sowie Roma-Vereinen in Österreich zu verstärken. 
 
Der Runde Tisch besteht aus mehreren internationalen und nationalen Organisationen wie  ECPAT Österreich (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), IOM Wien (das Büro der Internationalen Organisation für Migration in Wien), BIM (Ludwig Boltzmann-Institut für Menschenrechte) und UNICEF Österreich (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen). 
 
Rückfragehinweis: 

 

Martha Miklin, UNICEF Österreich, miklin@unicef.at oder 01 / 8792191-75

 

 

 
 
